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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Die schlechten Aussichten für die Entwicklung der Bundesfinanzen hatten den
Bundesrat etwa gleichzeitig veranlasst, seine bisher eher ablehnende Haltung zur
Zulassung von Spielbanken zu korrigieren. Im Rahmen der "Sondermassnahmen 1992
für den Bundeshaushalt" schlug er vor, Art. 35 BV in dem Sinn zu ändern, dass das
Spielbankenverbot aufgehoben und die Gesetzgebung – insbesondere auch über
maximale Einsätze – und Konzessionierung zur Bundessache erklärt werden, wobei die
Kantone für die Zulassung von Geldspielautomaten zuständig bleiben. Von den
Bruttospielerträgen der Kasinos müssten 80% an den Bund abgeliefert werden, welcher
sie zur Finanzierung der AHV zu verwenden hat. Beide Parlamentskammern stimmten
diesem Vorschlag zu, im Nationalrat gegen die von Vertretern der SP, den Grünen, der
LdU-EVP-Fraktion und der SD getragene grundsätzliche Opposition. In der
Detailberatung fand auch ein Antrag Aguet (sp, VD), einen zulässigen Höchsteinsatz von
20 Fr. in der Verfassung festzuschreiben, keine Mehrheit. Nicht durchzusetzen
vermochte sich aber auch ein Antrag Cotti (cvp, TI), der den von den Kasinobetreibern
an den Bund abzuliefernden Ertragsanteil von 80% auf 50% senken wollte. In der
Schlussabstimmung hiess der Nationalrat die Verfassungsänderung mit 113:58, der
Ständerat mit 34 gegen 1 Stimme gut. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.1992
HANS HIRTER

Am 7. März stimmte das Volk über die Aufhebung des in der Bundesverfassung
verankerten Spielbankenverbots ab. Die Kampagne warf keine hohen Wellen. Das
gegnerische Komitee, das sich vor allem aus Vertretern der SP und der EVP
zusammensetzte, begründete seine Haltung hauptsächlich damit, dass es verwerflich
sei, wenn der Staat aus der Spielsucht Profit zu ziehen versuche, und dass zudem
Spielbanken zur Geldwäscherei missbraucht würden. Die Befürworter legten das
Schwergewicht ihrer Propaganda auf die Tatsache, dass spielfreudige Schweizer heute
ihr Geld in den zahlreichen grenznahen ausländischen Kasinos verspielen und dem
Bund somit wichtige Einnahmen entgingen. Zudem begrüssten sie — mit dem Verweis
auf Österreich — die Zulassung von Kasinos auch als wichtige Erweiterung des
touristischen Angebots. Von den politischen Parteien unterstützten FDP, CVP, SVP, die
AP, die LP und der LdU die Vorlage; die SP entschied sich ebenso für Stimmfreigabe wie
die GP und die PdA, während die EVP und die SD Ablehnung empfahlen.

Abstimmung vom 7. März 1993  zur Aufhebung Spielbankenverbot.
Beteiligung: 51,2%
Ja: 1 665 247 (72,5%) / 20 6/2 Stände
Nein: 633 203 (27,5%) / 0 Stände
Parolen: Ja: FDP, CVP, SVP (1*), LP, LdU, AP, Lega; ZSAO, SGV / Nein: EVP, SD
Stimmfreigabe: SP (2*), GP (1 *), PdA; SGB
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.1993
HANS HIRTER

Der Entscheid, ob die Schweiz als eines der letzten Länder Europas Spielbanken
zulassen solle, fiel an der Urne eindeutig aus: mit einem Ja-Stimmenanteil von
insgesamt 72,5% wurde die Vorlage in allen Kantonen angenommen. Am deutlichsten
stimmten die Genfer zu (81,1%), am schwächsten die Jurassier (66,7). Die Vox-Umfrage
ergab, dass die Verbotsaufhebung von beiden Geschlechtern, aber auch allen
Altersklassen und sozialen Schichten (mit Ausnahme der etwas skeptischeren
Landwirte) gleich gut unterstützt wurde; in bezug auf Parteisympathie waren die
Befürworter bei der SP – trotz Stimmfreigabe dieser Partei – und dem Freisinn etwas
häufiger als bei der CVP und der SVP. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.04.1993
HANS HIRTER
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Landwirtschaft

Forstwirtschaft

La Conférence des chefs de départements forestiers s'est vigoureusement opposée
au projet du Conseil fédéral de réduire ses subventions à l'économie forestière. Cette
mesure, prise dans le cadre du programme d'économies de la Confédération, prévoyait
en effet une diminution de 10% des contributions aux coûts engendrés par la
protection contre les catastrophes naturelles, et des réductions de même importance
pour d'autres rubriques (indemnités, soins aux jeunes peuplements, etc.), ainsi qu'une
suppression des subventions aux remaniements parcellaires forestiers. Dans un
premier temps, le Conseil des Etats a d'ailleurs rejeté, mais de peu, ces réductions
linéaires (montant total d'environ 20 millions de CHF). Le Conseil national est toutefois
revenu sur cette décision et a adopté le projet du gouvernement. Lors de la procédure
d'élimination des divergences, la petite chambre s'est ralliée à la décision de ce
dernier. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.1992
SERGE TERRIBILINI

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Die als Teil D der Sanierungsmassnahmen 1992 (92.038) zur Entlastung des
Bundeshaushaltes vorgeschlagene Erhöhung des Treibstoffzolls um 25 Rappen pro
Liter war in den beiden Räten an und für sich nicht umstritten, nur die Höhe der
zusätzlichen Abgabe bildete während längerer Zeit den Zankapfel zwischen National-
und Ständerat. Der Bundesrat begründete die Erhöhung mit der seit der Einführung des
Grundzolls im Jahre 1936 aufgelaufenen Teuerung von rund 600%, welche nie
ausgeglichen worden war. Die zusätzlichen Einnahmen in der Höhe von rund CHF 1.6
Mrd. sollten je zur Hälfte für die allgemeine Bundeskasse und den Strassenbau
verwendet werden. In der ständerätlichen Erstlesung blieben zwei Varianten in der
Minderheit, welche die Strassenrechnung stärker begünstigen wollten, worauf die
Vorlage mit der vorgeschlagenen Erhöhung von 25 Rappen pro Liter mit 30 zu 4
Stimmen angenommen wurde. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Nationalrat setzte sich jedoch eine Mehrheit, zusammengesetzt aus der FDP, der LP
und Teilen der CVP, mit dem Antrag auf eine Reduktion der Erhöhung von 25 auf 20
Rappen pro Liter knapp gegen die SP, die Grünen und eine Mehrheit der CVP durch.
Sowohl der Antrag Zwygart (evp, BE), einen Aufschlag von 30 Rappen vorzunehmen, als
auch jener von Friderici (lp, VD) auf Zollermässigung für Dieseltreibstoff wurden
verworfen. Im Differenzbereinigungsverfahren beharrte der Ständerat daraufhin zuerst
auf seiner ursprünglichen Entscheidung, eine Benzinzollerhöhung von 25 Rappen pro
Liter vorzunehmen, schwenkte dann aber nach hartnäckigem Beharren des Nationalrats
mit 21 zu 18 Stimmen auf dessen Vorschlag einer Erhöhung um 20 Rappen pro Liter ein.
Die vom Bundesrat beantragte Dringlichkeitsklausel wurde von beiden Räten
abgelehnt. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.10.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Um die im Jahre 1995 erwartete Haushaltslücke von ca. fünf Milliarden zumindest
teilweise zu schliessen und die Bundesstaatsquote wieder auf 10% zu senken,
beantragte der Bundesrat dem Parlament ein Massnahmenpaket, welches einerseits
mittels Stärkung des Steuersubstrats und andererseits durch Ausgabenkürzungen in
allen Bereichen kurzfristig den zu erwartenden Defiziten entgegenwirken soll. Der
Bundesrat verzichtete darauf, eine Verknüpfung von Sanierungsprogramm und neuer
Finanzordnung vorzunehmen, um eine komplizierte Paketlösung mit entsprechenden
Risiken einer Ablehnung in einer Volksabstimmung zu vermeiden. Einerseits sollten auf
der Ausgabenseite bis 1995 durch gezielte Abbauvorschläge und lineare Kürzungen
Einsparungen von CHF 1.5 bis 2.1 Mrd. realisiert werden. Dazu enthielt der Entwurf des
Bundesgesetzes über den Abbau von Finanzhilfen und Abgeltungen zehn gezielte
referendumspflichtige Sparvorschläge; drei nicht dem Referendum unterstellte
Sparmassnahmen schlug der Bundesrat in Form eines einfachen Bundesbeschlusses
vor, ebenso wie die linearen Beitragskürzungen von 10%, befristet auf drei Jahre.

Andererseits sollte das Budget durch Mehreinnahmen aus den Bereichen Treibstoffzoll

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.05.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT
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und Tabaksteuer sowie durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der
Nationalbankerträge (CHF 450 bis max. 600 Mio.) in der Höhe von insgesamt CHF 1.9 bis
2.3 Mrd. entlastet werden. Diese Massnahmen sollten durch die Anderung von zwei
Bundesgesetzen sowie durch die 10. AHV-Revision (Tabaksteuer) realisiert werden.
Dabei ging es beim Nationalbankgesetz nicht um die Erhöhung der Gewinnausschüttung
an sich, sondern um die Einführung eines Finanzausgleichsmechanismus zugunsten der
finanzschwachen Kantone. Das vorgeschlagene Sparpaket würde das auf fünf Milliarden
prognostizierte Defizit im Jahre 1995 um vier Milliarden entlasten. Die Aufhebung des
Spielbankenverbots sollte als zusätzliche Einnahmequelle erst ab 1996 wirksam werden.
Der Bundesrat beabsichtigte auch, eine dauerhafte Ausgabenbremse in der Verfassung
zu verankern; Ausgabenbeschlüsse des Parlaments, welche über die Anträge der
Regierung hinausgehen, sollten demgemäss nur von der Mehrheit aller Ratsmitglieder
beschlossen werden können. 7

Der Ständerat überwies ein Postulat seiner Finanzkommission, welches dem Bundesrat
unter anderen vorschlägt, ab dem Jahre 1993 im verwaltungseigenen Bereich weitere
Kürzungen vorzunehmen sowie den Personalbestand bis 1995 auf den Stand von 1990
zu reduzieren. 8

POSTULAT
DATUM: 17.06.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Beratungen in der kleinen Kammer ergaben eine teilweise Abschwächung der
vorgeschlagenen Sparmassnahmen. Im Paket A der Vorlage (Abbau von Finanzhilfen
und Abgeltungen) sollten die Ausmerzbeiträge gemäss Viehabsatzgesetz entgegen dem
Antrag des Bundesrates einerseits auch nach 1994 noch ausbezahlt werden und
andererseits sollte die Plafonierung bei CHF 30 Mio. über den Zeitraum 1993-1995
beibehalten werden. Auf Antrag der Kommissionsmehrheit wurde das Waldgesetz aus
dem Paket herausgelöst; die geplanten Einsparungen sollten in das Programm der
linearen, befristeten Kürzungen aufgenommen werden. Im Teil B der Vorlage billigte der
Rat der Kulturstiftung "Pro Helvetia" CHF 14 Mio. mehr zu, als dies der Bundesrat wollte.
Im Teil C der Vorlage, welche den Bundesbeschluss über die lineare Beitragskürzung in
den Jahren 1993-1995 beinhaltete, wurden sowohl die Bundesbeiträge an die
kantonalen Hochschulen als auch die Beiträge für die Kultur- und Sprachpflege in
Graubünden von den Kürzungen ausgenommen. Bei der Anderung des
Nationalbankgesetzes kritisierten Vertreter der reichen städtischen Kantone den
vorgeschlagenen Finanzausgleich und forderten die Beibehaltung der bisherigen
bevölkerungsproportionalen Verteilung. Der Regierungsvorschlag setzte sich aber
durch, nachdem der Rat den Anteil, der nach Finanzausgleichskriterien verteilt wird,
auf drei Achtel beschränkt hatte. Auf den Bundesbeschluss über die Ausgabenbremse
trat der Ständerat gar nicht ein. Insgesamt bewirkten die Beschlüsse der kleinen
Kammer eine Verringerung der Sparvorgabe um über CHF 40 Mio. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Nachdem der Nationalrat jedoch praktisch alle vom Bundesrat vorgeschlagenen
Sparmassnahmen im Rahmen des Bundesgesetzes und des Bundesbeschlusses über
den Abbau von Finanzhilfen und Abgeltungen sowie des Bundesbeschlusses über die
lineare Beitragskürzung in den Jahren 1993 bis 1995 gutgeheissen hatte, schwenkte der
Ständerat auf die vollumfänglichen Kürzungen in den Bereichen Land- und
Waldwirtschaft, Kultur, Bildung und Forschung ein. Nachdem die grosse Kammer den
Bundesbeschluss über die Ausgabenbremse gemäss bundesrätlichem Vorschlag
angenommen hatte, trat der Ständerat zum zweiten Mal nicht auf die Vorlage ein;
infolgedessen wurde die Vorlage von der Geschäftsliste gestrichen. Zu den
Verhandlungen bezüglich der Treibstoffzollerhöhung und der Aufhebung des
Spielbankenverbots siehe oben. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Das gesamte derart beschlossene Sparmassnahmenpaket sollte inklusive der für drei
Jahre verlängerten Einsparungen des Budgets 1992 eine Verminderung des Defizits
zwischen CHF 2.9 Mrd. und CHF 3.9 Mrd. bis 1995 ergeben. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.10.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Trotz heftiger Gegenwehr vor allem von Stiftungspräsidentin Rosemarie Simmen (cvp,
SO) im Ständerat stimmten beide Kammern im Zug der Sparmassnahmen einer Kürzung
der Subventionen an die Pro Helvetia um 24 Mio Fr. für die Jahre 1993-1995 zu. Die
Beschneidung der Finanzhilfe, welche mit rund 25% deutlich über der generell
vorgenommenen linearen Kürzung von 10% liegt, wurde damit gerechtfertigt, dass
lediglich eine Redimensionierung auf das Niveau der Finanzplanvorgabe von 1990
erfolge. 1991 hatte das Parlament in einer grosszügigen Geste – und in einem
günstigeren konjunkturellen Umfeld – einer Subventionserhöhung um real 35% auf 130
Mio Fr. zugestimmt. Zusammen mit den ungekürzten Beiträgen für das Berichtsjahr (28
Mio Fr.) ergibt sich für den Zeitraum 1992-1995 eine Gesamtfinanzhilfe von 106 Mio Fr.,
was gegenüber der vorangehenden Beitragsperiode immer noch einer Erhöhung um 20
Mio Fr. oder gut 23% entspricht. In seiner Botschaft ging der Bundesrat davon aus, dass
damit die Stiftungstätigkeit im bisherigen Rahmen weitergeführt werden könne. Auf
einen realen Ausbau müsse allerdings verzichtet werden. 12

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 13.05.1992
MARIANNE BENTELI
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